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Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 221/1979 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 434/1995 

§/Artikel/Anlage 

§ 27 

Inkrafttretensdatum 

01.07.1995 

Text 

Kündigungsschutz 

§ 27. Die Zustimmung zur Kündigung ist abweichend von § 10 Abs. 3 nur dann zu erteilen, wenn 
der Dienstgeber wegen Änderung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse nicht in der Lage ist, eine 
Arbeitskraft im Haushalt zu beschäftigen, oder der Grund, der für ihre Beschäftigung maßgebend war, 
weggefallen ist, oder wenn sich die Dienstnehmerin in der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung 
nach Rechtsbelehrung der Parteien durch den Vorsitzenden über den Kündigungsschutz nach diesem 
Bundesgesetz mit der Kündigung einverstanden erklärt. Eine entgegen diesen Vorschriften 
ausgesprochene Kündigung ist rechtsunwirksam. 


